
Media-Markt vor Gericht
SP-Grossrat hat Media-Markt-Geschäftsführér

angezeigt, weil er verkauft

Der Muriger Lehrer Roland
Nafkampft nicht nur im Gros
sen Rat gegen

Er geht auch vor Gericht.

DOLF BARBEN

Denrnächst wird sich das Strafein-
zelgerichtBem—möglicherweise als
erstes Gericht in der Schweiz — mit
Killerspielen befassen. L)abei geht es
urn die Frage, oh die Gewaltdarstel-
lungengegenArtikel 135 des Strafge-
setzbuches verstossen (Kasten).
ZurnProzesskomrnt es,weilderMu-
riger SP-Grossrat Roland NM den
Geschäftsführer des Media-Marktes
Muri angezeigt hat, weller das Spiel
<<Stranglehold>> verkaufe.

Beim Strafeinzelgericht wurde
gestern die Uberweisung des FaJies
bestatigt. Weil der Media-Markt-
Geschäftsführer das Strafmandat
des Untersuchungsrichters ange-
fochten habe, komme es nun zurn
Verfabren vor dem Einzelrichter.

Nllf geht es nicht urn einzelne
Geschäfte oder einzelne Spiele. Er
hatalleKillerspieleimAuge. Mit sei-
ner Anzeige wolle er die Ariwend-
barkeit der gangigen Gesçtzesrege-
lung ausloten, sagte er gestern. Und
weilArtikel 135 seinerAnsichtnach
<dn der heutigen Form offenbar nur
sehr eingeschrankt>> gegen Compu-
terspiele angewendet werden
karin, hat er im Grossen Rat eine
Motion eingereicht. Darin fordert
er elne Staridesinitiative <<zum Ver-
botvonKillerspielen>>. Konkret geht
es ihrn urn <<em Verbot der Herstel-

lung, des Anpreisens, der Eirifuhr,
des Verkauls und der Weitergabe
von Spielprograrnrnen m denen
grausarne Gewalttätigkeiten gegen
Menschen und menschenllhnliche
Wesen zum Spielerfolg beitragen>>.

Der Aspekt mit dern Spielerfoig
ist für NM entscheidend, well damit
em <<einfaches Kriterium>> zur
teilungeines Spiels geschaffenwUr-
de. <<Da gibt es keinen Interpretati-
onsspielraurn mehr>>, sagt er. NM,
der sich wllhrend seines Studiums
mit Hirnforschung beschäftigte,
sagt selber, nicht jeder Spieler wer-
de gewalttatig, aber: Bei Menschen

mit <<einer gewissen Prädisposi-
tion>> sei anzunehmen, dass die
Wahrscheinlichkeit der Gewaltan-
wendung mit dem Konsurn em-
schlagiger Spiele<stark slteigt>>.

I)er Regierungsrat lehnt Näfs
Motion ab. In der gestern veröffent-
lichten Antwort schreibt er zwar, es
sei <<zumindest nicht ausgeschlos-
sen>>, dàss gewisse Spiele <<faktisch
unter Strafe stehen würden>>. Trotz-

EIE!!ZEIEEI
<<Wer Ton- oder Bildaufnahmen,
Abbildungen andere Gegenstande
oderVorfuhrungen, die, ohne
schutzwurdigen kulturellen oder
wissenschaftlichen Wert zu haben,
grausame Gewalttätigkeiten ge-
gen Menschen oderliere eindring-
lich darstellen und dabei die ele-
mentare Würde des Menschen in
schwerer Weise verletzen,, herstetit,
einführt, agert, in Verkehr bringt,
anpreist, aussteltt, anbietet, zeigt,

uberlasst oder zuganglich macht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe bestraft>>

dem kommt er zurn Schluss, die
vorhandenen gesetzlichen Grund-
lagen reichten aus, urn wirksarn ge-
gen Killerspiele vorzugehen. <<Das
Problem>> sel die Urnsetzung.

Media-Markt HausverbotfiirNäf
Keine Freude herrscht beirn Me-

dia-Markt uber Nllfs Anzeige.
<<Nicht nurwir haben sie mit Schre-
cken zur Kenntnis genornmen>>,
sagte Geschäftsführer Peter Schrnid
aufAnfrage. Wenn die Politik wün-
sche, solche Spiele seien zu verbie-
ten, sei es sicher falsch, gegen die
Handier vorzugehen Wenn schon
müsste bei Produzenten oder Irn-
porteuren werden. Er
glaube nicht, dass das Problem mit
Verbotenzulllsen sei, sagte er. Ganz
ohne Verbote scheint es aber auch
für Schrnid nicht zu gehen.Wie NM
sagte, soil dieser gegen ihn em
Hausverbot ausgesprochen haben.
Schmid woilte dies gestern weder
dementieren noch bestätigen. Er
sägte lediglich: Der Media-Markt
wiirde eineVerurteilung <>aufjeden
Fall>> weiterziehen.
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Weil Media Markt Muri —wie andere Handler auch — das Computerspiel ((Stranglehold)) verkauft, kommts zum Prozess. ADRIAN MOSER
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